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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1991

Norm

ABGB §154 Abs3 G

ABGB §245

ABGB §865

ABGB §863 L

Rechtssatz

Minderjährige können die in ihrer Vertretung geschlossenen, dem P7egschaftsgericht jedoch nicht zur Genehmigung

vorgelegten Verträge nach Erreichen der Großjährigkeit - auch stillschweigend - wirksam genehmigen.
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